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 Veröffentlicht am 12.07.1994

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §87 Abs1 idF 1993/029;

Rechtssatz

Die Überlegung, daß die Begehung eines Eigentumsdeliktes dann nicht zu befürchten sei, wenn der Betro<ene in

geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, kann im Hinblick auf die allgemeine Lebenserfahrung nicht als

zwingend angesehen werden.
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20.11.2000
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